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Die Verkehrswerte der Grundstücke in 56203 Höhr-Grenzhausen, Gemarkung Höhr, Grundbuch von Höhr Blatt 
4275 des Amtsgerichts Montabaur wurden zum Wertermittlungsstichtag 17.04.2024 ermittelt mit rd. 

 

lfd. 
Nr. 

 

BV 
 
 

Flur Flur-
stück 

 

Wirtschaftsart Lage Größe 
m² 

Verkehrswerte 

1 
 

1 34 2404/3 Gebäude- und Freiflä-
che 

Schneebergstraße 15 157 7.500,00 € 

2 
 

2 34 2404/6 Gebäude- und Freiflä-
che 

Schneebergstraße 15 153 137.000,00 € 

3 
 

3 34 2404/8 Gebäude- und Freiflä-
che 

Schneebergstraße 15 56 2.800,00 € 

     Summe  147.300,00 € 
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Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keiner der Ablehnungsgründe entgegenste-
hen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständige nicht zulässig oder ihren Aussagen keine volle Glaubwür-
digkeit beigemessen werden kann. 
 
Das Gutachten wurde in sieben Ausfertigungen erstellt. Eine Ausfertigung ist für unsere Unterlagen bestimmt. Zusätzlich 
wurde dem Amtsgericht die Bewertung als Pdf-Datei per E-Mail zur Verfügung gestellt. Das Gutachten besteht aus ins-
gesamt 35 Seiten inkl. Anlagen.  
 
 
Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt.  
Im Zwangsversteigerungsverfahren ist der Auftraggeber befugt, das Gutachten oder Abschriften an Dritte weiterzugeben und 
in Medien und im Internet zu veröffentlichen sowie zum Download und zum Ausdruck bereit zu stellen. Der Auftragnehmer 
stellt den Auftraggeber im Rahmen der Zwangsversteigerung bezüglich der Wahrung von Persönlichkeitsrechten und des Ur-
heberschutzes von etwaigen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung dieser Rechte frei. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwendung) ein 
Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaf-
fenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung 
für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadens-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz bleibt unberührt.  
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen des Auf-
tragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der 
Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs 
gegen den jeweiligen Dritten beschränkt.  
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luft-
bild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen 
Nutzung zugeführt werden. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsver-
steigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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1. Vorbemerkungen 
 
 

1.1 Allgemeine Angaben zum Auftrag 
 
Auftraggeber/in: Amtsgericht Montabaur, Bahnhofstraße 47, 56410 Montabaur  

Schriftlicher Auftrag vom 04.03.2024 mit Beschluss vom 29.02.2024 
Grund der Gutachtenerstellung: Verkehrswertermittlung im Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke 

der Aufhebung der Gemeinschaft 
Antragsteller: Udo Müller, als Insolvenzverwalter über das Vermögen d. Eda Göktas, 

Georgstraße 50, 30159 Hannover  
Antragsgegnerin: Francine Breuil, geboren am 23.12.1978, Schneebergstraße 15, 56203 

Höhr-Grenzhausen 
Antragstellerin und Antragsgegnerin: Dalya Breuil, geboren am 25.10.2004, Schneebergstraße 15, 56203 Höhr-

Grenzhausen 
Verfahrensbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte SSBP PartGmbB, Ferdinand-Nebel-Straße 7, 56070 Kob-
lenz 

Antragsgegnerin: Gülden Özbek, geboren am 03.02.1987, Mühlenstraße 3, 35639 Leun  
Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag: 17.04.2024 
Tag der Ortsbesichtigung: 17.04.2024 - 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr 
Teilnehmer am Ortstermin: Frau Francine Breuil als Antragsgegnerin und Bewohnerin des Objektes, 

Herr Tekin Parlak als Lebensgefährter von Frau Francine Breuil, Herr 
André Westphal als zuständiger Rechtspfleger des Amtsgerichts Monta-
baur und Frau Sigrid Vogt als Sachverständige.  

Herangezogene Unterlagen, 
Erkundigungen, Informationen: 
 

Baugesetzbuch, Immobilien-Wertermittlungsverordnungen, Wertermitt-
lungsrichtlinien, Baupläne, Baubeschreibung, einschlägige Fachliteratur, 
Fotos, Lageplan, Wohnflächen-, Kubaturbe-rechnung, Auskünfte des 
Gutachterausschusses, Bodenrichtwerte, Grundbuchauszug, Örtliche 
Feststellungen 

 
 

1.2 Zum Ortstermin 
 

Allgemeine Makro- und Mikrolage 
Die Bewertungsgrundstücke befinden sich in mittlerer Wohnlage innerhalb eines Mischgebietes der Stadt Höhr-Grenz-
hausen, Gemarkung Höhr. Die Umgebungsbebauung besteht überwiegend aus zweigeschossigen Wohnhäusern älteren 
Datums. 
Höhr-Grenzhausen mit rd. 10.000 Einwohnern liegt im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz. Die Stadt mit Sitz der Ver-
bandsgemeindeverwaltung bietet eine gute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten und -tagesstätten, 
Grund- und weiterführenden Schulen, Fachhochschule für Keramik, Bankfilialen und Fachärzten sowie Sport-, Kultur- 
und Freizeiteinrichtungen. In der Landesplanung ist die Stadt als Mittelzentrum ausgewiesen. 
Der Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr (Bushaltestelle) und die Versorgungseinrichtungen sind zeitnah 
erreichbar. Als Geschäftslage ist der Bereich nur stark eingeschränkt geeignet.  
 
Regionale und überregionale Entfernungen 
Koblenz rd. 18 km, Montabaur 15 km, Landeshauptstadt Mainz rd. 95 km 
A 48 (Trier – Koblenz), Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen rd. 2 km mit Zufahrt zur A 3 am Dernbacher Dreieck (Richtung 
Frankfurt/Main – Köln) und Anschlussstelle Montabaur mit ICE-Anschluss rd. 13 km 
Flughafen Köln-Bonn rd. 85 km und Flughafen Frankfurt/Main rd. 95 km 
 
Bauplanungsrecht 
Für den Bewertungsbereich gilt der rechtsgültige Bebauungsplan „Hollersborn“ vom 14.03.1996 mit der Festsetzung als 
Mischgebiet. Die Planurkunde des Bebauungsplans ist als Anlage beigefügt. Der Flächennutzungsplan weist den Bereich 
als gemischte Baufläche aus.  
 
Baulasten 
Nachfolgende Baulasteneintragung der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, Az. 6A-611-09/303-65, vom 25.09.1989 
liegt vor: „Die Grundstücke 2404/3 und 2404/6 sollen entsprechend § 6 Abs. 2 der Landesbauordnung für Rheinland-
Pfalz für die Dauer der Bebauung zusammengefasst bleiben und sowohl baurechtlich als auch hinsichtlich der wirtschaft-
lichen Nutzung eine Grundstückseinheit bilden.“ Die Verpflichtungserklärung liegt dem Amtsgericht vor. Eine wohnbau-
liche Beeinträchtigung der Nutzung ist durch die Eintragung nicht erkennbar und wird wertneutral betrachtet.  
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Im Zwangsversteigerungsverfahren ist es nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlich, jedes selbstständige 
Grundstück einzeln zu bewerten.  
 

 
Überbau 
Das Grundstück lfd. Nr. 1 ist mit dem Wohngebäude des Grundstücks lfd. Nr. 2 teilweise überbaut. Der Überbau gehört 
zu den nachbarschaftlichen Beschränkungen des Grundeigentums nach dem BGB (§§ 912 – 916).  
In den nachfolgenden Berechnungen wird jeweils zuerst der Wert ohne Berücksichtigung des Überbaus ermittelt. Daran 
anschließend werden die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile berücksichtigt.  
Als wirtschaftlicher Nachteil für Grundstück lfd. Nr. 1 ist zu berücksichtigen, dass der überbaute Teil für die Restnut-
zungsdauer des Überbau-Gebäudes nicht genutzt werden kann. Ein wirtschaftlicher Vorteil für Grundstück lfd. Nr. 2 
ergibt sich dadurch, dass diese Teilfläche des überbauten Grundstücks während der Restnutzungsdauer des Überbau-
Gebäudes genutzt wird. Eine Überbaurente wird nicht gezahlt. 
 
 
Grundstück lfd. 1 BV Nr. 1 Flur 34, Flurstück 2404/3 
 
Das Bewertungsflurstück mit einer Größe von 157 m² schließt westlich direkt an das Flurstück 2404/6 an. Das Grund-
stück ist teilweise mit dem Wohnhaus von Flurstück 2404/6 überbaut. Bei dem überwiegenden Bereich handelt es sich 
um eine ebene, unbebaute Grünfläche, die mit Wiese versehen ist. Das Grundstück ist schmal und länglich zugeschnit-
ten. Die mittlere Grundstücksbreite beträgt rd. 38 m und die mittlere Grundstückstiefe rd. 4 m. Es ist keine direkte 
Zufahrt und Zuwegung von einer öffentlichen Straße vorhanden. Es handelt sich um grundstücksnahes Gartenland.  
 
Grundstück lfd. 2 BV Nr. 2 Flur 34, Flurstück 2404/6 
 
Bebauungen 
Das Bewertungsgrundstück mit der ortsüblichen Lagebezeichnung Schneebergstraße 15 ist mit einem massiv erstellten, 
grenzbebauten, zweigeschossigen, teilunterkellerten Ein- bis Zweifamilienhaus mit rückwärtigem, eingeschossigem An-
bau (tlw. Überbau auf Flurstück 2404/3) und ausgebautem Dachgeschoss bebaut. Die Ursprungsbebauung erfolgte ge-
mäß den vorliegenden Unterlagen und Aussage der Beteiligten ca. 1940 mit dem Anbau in 1989. 
 
Aufteilungen und Nutzung 
Die Wohnfläche überträgt rd. 160 m² und ist örtlich wie folgt aufgeteilt: Erdgeschoss mit Flur, Diele, Kammer, Küche, 
Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer. Obergeschoss mit Flur, Bad, Küche und 2 Räumen sowie Dachgeschoss mit zwei 
als Wohnraum nutzbaren Zimmern. Bei der Teilunterkellerung handelt es sich um einen Bruchstein-Gewölbekeller mit 
den Hausanschlüssen für die Gas- und Wasserversorgung sowie Abstellflächen.  
 
Allgemeine Ausstattungsmerkmale gemäß der örtlichen Aufnahme 
Streifenfundamente gemäß statischer Erfordernisse; Gewölbekeller in Natursteinmauerwerk; konventionelle Massiv-
bauweise der Umfassungs- und tragenden Wände; Rigips- und Leichtbauwände als nicht tragende Wände; Fassadenge-
staltung mit Kratzputz und Kalk-Zement-Putz, hellen Anstrichen und abgesetztem Sockel mit Zementputz; Stahlbeton- 
und Holzbalkendecken; Satteldach in Holzkonstruktion mit Schindeln, Pultdach und Flachdach mit Bitumenpappe als 
Schweißbahnen; isolierverglaste Kunststoff- und Holzfenster mit Dreh-Kipp-Beschlägen und manuellen Kunststoffrolllä-
den; Fensterbänke massiv und in Aluminiumblech; Hauseingangstür in Kunststoffausführung mit Lichteinlass und Mehr-
fachverriegelung; unterschiedliche Bodenbeläge überwiegend mit Laminat, Fliesen und PVC; Wandbeläge mit Putz und 
Anstrichen sowie Fliesen in den Sanitärräumen; Deckenbeläge mit Holzverkleidungen und hellen Anstrichen; Holztüren 
innen; gewendelte Geschosstreppen in Holzausführung mit Handlauf; steile Kellertreppe massiv; Holzeinschubtreppe 
zum Dachboden; durchschnittliche Haus- und Elektrotechnik; Tageslicht-Bad im EG mit Stand-WC, Waschbecken, Du-
sche, Badewanne und Waschmaschinenanschluss; Tageslicht-Bad im OG mit Wand-WC, 2 Waschbecken, Dusche und 
Badewanne; Gaszentralheizung Fabrikat Junkers neueren Datums mit wandhängenden Radiatoren; Warmwasserver-
sorgung über strombetriebene Einzelgeräte; ausreichende lichte Geschosshöhen im EG und OG; tlw. eingeschränkt im 
DG;  zweckmäßige, teilweise verschachtelte Grundrissgestaltung mit Durchgangszimmern und gefangenen Räumen; ge-
nügend Stellflächen und ausreichend natürlicher Lichteinlass sind gegeben.  
Frau Vogt hatte Zutritt zu allen wertrelevanten Haus- und Grundstücksbereichen. Der Anfertigung und Verwendung von 
Innenfotos im Gutachten stimmten die Beteiligten zu. 
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Ausstattungsstandard, Allgemeinzustand, Unterhaltungserfordernisse 
Das Objekt befindet sich in einem durchschnittlichen Ausstattungsstandard und mittleren Allgemeinzustand.  
Örtlich wurden folgende Baumängel, Bauschäden und Unterhaltungserfordernisse festgestellt:  
Feuchtigkeitsschäden mit Schimmelpilzbildungen und Ausblühungen im Bad EG; Feuchtigkeit im Flur EG; undichte und 
verzogene Fenster; defektes Versorgungsrohr im Hof; Beschädigungen am Mauerwerk, der Fassade und der Außen-
treppe; sonstige geringfügige Unterhaltungserfordernisse. 
 
Energetische Einschätzung 
Hinsichtlich der energetischen Bewertung des Objektes wurde festgestellt, dass die Mindestanforderungen an die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäudewärmestandards teilweise nicht vorliegen. Der energetische Standard wird als mittel 
eingestuft.  
 
Grundbuch von Höhr Blatt 4275 – Zweite Abteilung 
Lfd. Nr. 1 der Eintragung und lfd. Nr. 2 des betroffenen Grundstücks: 
„Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jeweiligen Eigentümer von Grundstück Höhr Flur 34 Flurstück 
86/2403 (Blatt 190). Gemäß Bewilligung vom 30.06.1926 eingetragen am 19.08.1926 in Blatt 190 und mit dem belaste-
ten Grundbesitz über Blätter 723 und 2012 unter Blattneuanlegung hierher übertragen am 07.06.2018.“ 
Das begünstigte Grundstück kann aufgrund katasteramtlicher Veränderungen nicht mehr zugeordnet werden. Unter 
Berücksichtigung des Alters der Bewilligung wird die Eintragung in Abstimmung mit dem Rechtspfleger beim Ortstermin 
in dieser Bewertung wertneutral betrachtet.  
 
 
Grundstück lfd. 3 BV Nr. 3 Flur 34, Flurstück 2404/8 
 
Bei dem Bewertungsflurstück mit einer Größe von 56 m² handelt es sich um eine angrenzende, unbebaute Freifläche in 
zweiter Reihe, die örtlich mit Befestigungen versehen ist. Die Topographie ist eben mit rechteckigem Zuschnitt. Die 
mittlere Breite beträgt rd. 12 m und die mittlere Tiefe rd. 4,5 m. Es handelt sich um eine grundstücksnahe Verkehrs- 
und Freifläche. 
 
 
Weitere Angaben bezüglich der Anfragen des Amtsgerichts Montabaur: 
 

a) Ein Verdacht auf ökologische Altlasten besteht nicht.  
b) Es handelt sich nicht um Wohnungs- oder Teileigentum. 
c)  Mieter oder Pächter sind nicht vorhanden.  
d) Eine Wohnpreisbindung gemäß § 17 WoBindG besteht nicht. 
e)  Ein Gewerbebetrieb wird nicht geführt.  
f) Maschinen oder Betriebseinrichtungen sind nicht vorhanden. 
g) Ein Energieausweis bzw. Energiepass im Sinne des GEG liegt nicht vor. 
 
 
 
 

Bemerkung zu den Gebäudebeschreibungen 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die vorliegen-
den Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die 
Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden 
Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann al-
lerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden 
Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. 
Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Hei-
zung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Baumängel und 
-schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gut-
achten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal 
berücksichtigt worden. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende 
Baumaterialien und Altlasten wurden nicht durchgeführt. 
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2 Ermittlung des Verkehrswertes (lfd. Nr. 2, bebautes Flurstück 2404/6) 
 
 

2.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Einzelfalls, 
insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2ImmoWertV 21), ist der Verkehrs-
wert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu er-
mitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweck-
gebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 
Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Substanz-
werts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, dem vorläu-
figen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen An-
lagen ermittelt. 
Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) durchgeführt; das Ergebnis wird jedoch 
nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsmethode, bei der Ermittlung 
des Verkehrswerts herangezogen. 
Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 28 ImmoWertV 21) ergibt sich aus dem 
Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum Wertermittlungsstichtag. 
Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der baulichen 
Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 
21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 
40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von 
Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- 
und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Boden-
richtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachste-
hende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungs-
grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszu-
stand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaf-
fenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffende be-
sonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere: 
 besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

 Baumängel und Bauschäden, 

 grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

 Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

 Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
 

2.2 Bodenwertermittlung  
 

Kaufpreise vergleichbarer Grundstücke spiegeln den gewöhnlichen Geschäftsverkehr im Allgemeinen am besten wider. 
Aus diesem Grund ist dem unmittelbaren Preisvergleich durch Einsicht und Zugrundelegung der Kaufpreissammlung bei 
der Bodenwertermittlung der Vorzug zu geben. Da jedoch im vorliegenden Bereich von Höhr keine ausreichende Anzahl 
geeigneter Kaufpreise mit der nötigen Zeitnähe der Kauffälle vorliegen, wird im Bewertungsfall der Bodenrichtwert zu-
grunde gelegt. 
 
Der aktuelle zonale Bodenrichtwert beträgt pro m² Grundstücksgröße 150 €. Der Bodenrichtwert ist der durchschnittli-
che Lagewert des Bodens für eine Mehrzahl von Grundstücken, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wert-
verhältnisse vorliegen. Er bezieht sich auf das jeweils definierte typische Grundstück (Richtwertgrundstück). Bei Abwei-
chung des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück (z.B. Erschließungszustand, Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, Grundstücksgestalt usw.) können Zu- und Abschläge vorgenommen werden. Der veröffentlichte Boden-
richtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und von der Sachverständigen als zutref-
fend beurteilt.  
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Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks  
 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

 
Der Bodenrichtwert beträgt 150,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt defi-
niert: 
 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = 400 m² 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 17.04.2024 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = 153 m² 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 17.04.2024 
und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 
 
I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 150,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 17.04.2024   1,02 E1 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Art der baulichen 
Nutzung 

M (gemischte Bauflä-
che) 

M (gemischte Baufläche)   1,00  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 153,00 €/m²  

Fläche (m²) 400 153   1,20 E2 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert  = 183,60 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 183,60 €/m²  

Fläche    153 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 28.090,80 € 
rd.  28.100,00 € 

 

 
Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 17.04.2024 insgesamt 28.100,00 €. 
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Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 – Stichtagsanpassung - Ermittlung des Anpassungsfaktors: 

Zugrunde gelegter Index: Index für Baureifes Land (Deutschland) 
 

 Datum Index  
Wertermittlungsstichtag 17.04.2024 266,00 
BRW-Stichtag 01.01.2024 261,60 

 
Anpassungsfaktor (Stichtag) = Index(Wertermittlungsstichtag) / Index(BRW-Stichtag) = 1,02  
 

E2 - Grundstücksflächen-Umrechnung - Ermittlung des Anpassungsfaktors: 

Zugrunde gelegte Methodik: Sprengnetter  
Objektart: Doppelhaushälfte 
 

 Fläche Koeffizient  
Bewertungsobjekt 153,00 1,20 
Vergleichsobjekt 400,00 1,00 

 
Anpassungsfaktor = Koeffizient(Bewertungsobjekt) / Koeffizient(Vergleichsobjekt) = 1,20  
 
 
 

Grundstücksbeschreibung 

Schneebergstraße als ausgebaute Durchfahrts-, Anlieger- und Gemeindestraße mit mittlerem Verkehrsaufkommen; 
Mittelgrundstück in 1. Baureihe; Zufahrt und Zuwegung von einer öffentlichen Straße; Topographie überwiegend eben; 
Anschlüsse an die öffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen vorhanden; Straße voll ausgebaut mit Asphaltschicht; Geh-
wege sind beidseitig angelegt; überwiegend rechteckiger Grundstückszuschnitt; mittlere Grundstücksbreite zur Straße 
rd. 10 m und mittlere Grundstückstiefe rd. 16 m; östliche und westliche Grenzbebauungen; Immissionen orts- und la-
geüblich; Pkw-Stellplatz auf dem Grundstück vorhanden; weitere kostenfreie Parkmöglichkeiten sind fußläufig erreich-
bar. 
 
 
Anmerkung: 
Zum Wertermittlungsstichtag evtl. noch offene Erschließungs- und Ausbaubeiträge wirken sich im Zwangsversteige-
rungsverfahren nicht wertbeeinflussend aus.  
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3 Sachwertermittlung 
 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21 beschrieben. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem Grundstück 
vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht baulichen) An-
lagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen be-
sonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren nach 
den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut 
wäre. 
Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen und 
sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils 
individuellen Merkmale, wie z. B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzulei-
ten. 
Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, entspre-
chend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstellungskosten, Erfah-
rungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) ermittelt. 
Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der baulichen Au-
ßenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem örtlichen 
Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist i. d. R. eine 
Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d. h. aus den Verhältnissen 
von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige Sachwerte (= Substanz-
werte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt 
führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten 
Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei dem vor-
rangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 
Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhandener be-
sonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 
 
 

Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäudefläche (m²) 
des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten 
durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und beson-
deren (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Baukostenregionalfaktor (BKRf) beschreibt das Verhältnis der durchschnittlichen örtlichen zu den bundesdurch-
schnittlichen Baukosten. Durch ihn werden die durchschnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau 
angepasst. Der BKRf wird auch verkürzt als Regionalfaktor bezeichnet. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annähernd 
gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zu-
rückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue Bestimmung des 
Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich 
gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamt-
grundstücksmarkt sammeln kann. 
Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnflä-
che“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 
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Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Gebäudeteile 
nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit „Normobjekt“ bezeichnet. Zu diesen 
bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen gehören insbesondere Kelleraußentreppen, Ein-
gangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. auch Balkone und Dachgauben. 
Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normobjekt ermittelten durchschnittlichen Herstel-
lungskosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche“) durch Wertzuschläge besonders zu berücksich-
tigen. 

Besondere Einrichtungen 

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Gebäude mit – wie der Name bereits aussagt – normalen, d. h. üblicher-
weise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt vorhandene und den Gebäu-
dewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK ermittelten durchschnittlichen 
Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normobjektes zu berücksichtigen. 
Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i. d. R. fest mit 
dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhanden sind. Diese 
wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäudestandards miterfasst und demzufolge bei der Ableitung der 
Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z. B. Sauna im Einfamilienhaus). 
Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden, spricht man auch von 
besonderen Betriebseinrichtungen. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Planung, Bau-
durchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. 
Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Abschreibungs-
modell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils modellhaft anzusetzenden 
Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirt-
schaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die 
Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zu-
grunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt 
wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar er-
forderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits 
durchgeführt unterstellt werden. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der 
Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleich-
barer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen 
baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder Abweichungen von der marktüblich erzielbaren 
Miete). Zu deren Berücksichtigung vgl. die Ausführungen im Vorabschnitt. 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung 
oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards 
oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Fol-
gen von Baumängeln zurückzuführen. 



Amtsgericht Montabaur - Az. 14 K 28/23  
 

Sachverständigenbüro Vogt Gutachten-Nr.: V2841/24 Seite 11 

 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten ge-
schätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage 
von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen 
Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
 nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

 grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-Sachverständi-
gen notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der Mit-
teilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche dif-
ferenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung 
angesetzt sind. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbesondere Ver- 
und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) 
und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Ziel aller in der ImmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. den am Markt 
durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten 
Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an 
den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des 
sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 
Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21 erläutert. Seine Position innerhalb der Sachwerter-
mittlung regelt § 7 Abs. 1 ImmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren aus im Wesent-
lichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb auch in der Wertermittlung der Sachwert-
faktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung 
besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere ob-
jektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am marktangepassten vorläufigen Sachwert berück-
sichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung erforderliche Modellkonformität beachtet. 
Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vor-
schriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach 
der Objektart (er ist z. B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. 
in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Ob-
jektgröße.  
Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors ist das 
Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 
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3.1 Sachwertberechnung 
 
Gebäudebezeichnung    Einfamilienhaus 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)  =  699,00 €/m² BGF 

Berechnungsbasis    

 Brutto-Grundfläche (BGF)  x  290,00 m² 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen im Basisjahr 
2010  

 =  202.710,00 € 

Baupreisindex (BPI) 17.04.2024 (2010 = 100)  x  178,3/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag   =  361.431,93 € 

Regionalfaktor  x  1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag  =  361.431,93 € 

Alterswertminderung    

 Modell    linear 

 Gesamtnutzungsdauer (GND) 

 Restnutzungsdauer (RND) 

   80 Jahre 
 18 Jahre 

 prozentual    77,50 % 

 Faktor  x  0,225 

Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnittliche Herstellungs-
kosten 

 =  81.322,18 € 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile und Einrich-
tungen (Zeitwert) 

 +  700,00 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen  =  82.022,18 € 
 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)  82.022,18 € 
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen  6.000,00 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 88.022,18 € 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  28.100,00 € 

vorläufiger Sachwert = 116.122,18 € 
Sachwertfaktor  1,30 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 150.958,83 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  13.876,00 € 

Sachwert  = 137.082,83 € 
 rd. 137.000,00 € 

 
 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 
 

Bezeichnung Zeitwert 

Besondere Bauteile (Einzelaufstellung)  
 Außentreppe 200,00 € 
Besondere Einrichtungen (Einzelaufstellung)  
 Einbauküche EG 500,00 € 

Summe 700,00 € 
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Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: Einfamilien-
haus 
 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 0,8  0,2   

Dach 15,0 %  1,0    

Fenster und Außentüren 11,0 %  0,8 0,2   

Innenwände und -türen 11,0 %  0,8 0,2   

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 %  1,0    

Fußböden 5,0 %  0,8 0,2   

Sanitäreinrichtungen 9,0 %  0,5 0,5   

Heizung 9,0 %   1,0   

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %  0,5 0,5   

insgesamt 100,0 % 18,4 % 55,1 % 26,5 % 0,0 % 0,0 % 
 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen: 

Außenwände 

Standardstufe 1  
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzementplatten, 
Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer Wär-
meschutz (vor ca. 1980) 

Standardstufe 3  ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen; Edel-
putz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 2  einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dachdäm-
mung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 2 Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Standardstufe 3 
Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem Wärme-
schutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 2 
massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holzständer-
wände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Standardstufe 3 nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte Ständer-
konstruktionen; schwere Türen, Holzzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfacher Art 
und Ausführung 

Fußböden 

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Standardstufe 3 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, Kunst-
steinplatten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise gefliest 

Standardstufe 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 
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Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Unter-
verteilung und Kippsicherungen 

 
Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: Einfamilienhaus 
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 
Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser 
Gebäudetyp: KG, EG, OG, ausgebautes DG 

 
Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestandar-

danteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 615,00  18,4 113,16 
2 685,00  55,1 377,44 
3 785,00  26,5 208,03 
4 945,00  0,0 0,00 
5 1.180,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  698,63 
 gewogener Standard = 2,1 

 
Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die tabellier-
ten NHK. 
 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 
gewogene, standardbezogene NHK 2010 698,63 €/m² BGF 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 
  Objektgröße  1,000 
NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 698,63 €/m² BGF 
 rd. 699,00 €/m² BGF 

 
 

Außenanlagen  Zeitwert (inkl. BNK) 

Anschlüsse der Ver- und Entsorgungsanlagen an das öffentliche Netz; asphaltierte 
Hofbefestigungen. 

6.000,00 € 

Summe 6.000,00 € 

  
 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  Wertbeeinflussung insg. 
Unterhaltungserfordernisse, Baumängel und Bauschäden 
Feuchtigkeitsschäden mit Schimmelpilzbildungen und Ausblühungen im Bad EG; Feuch-
tigkeit im Flur EG; undichte und verzogene Fenster; defektes Versorgungsrohr im Hof; 
Beschädigungen am Mauerwerk, der Fassade und der Außentreppe; sonstige allgemeine 
Unterhaltungserfordernisse. 
Pauschaler Ansatz bezogen auf den Ausstattungsstandard, unter Berücksichtigung der 
angesetzten Restnutzungsdauer und des Alters der Bebauung. 
 

Wertbeeinflussung durch den Überbau 
Wirtschaftlicher Vorteil aufgrund des Überbaus gemäß nachfolgender Berechnung. 

-15.000,00 € 

 

 

 

 

 

 +1.124,00 € 

Summe -13.876,00 € 
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Wertbeeinflussung durch den Überbau 
Bodenwertverzinsung der überbauten Fläche  
(150 € Bodenrichtwert x rd. 25 m² x 2 % Liegenschaftszinssatz) =   75,00 € 
Vervielfältiger (18 Jahre Restnutzungsdauer, 2 % Liegenschaftszinssatz) =  14,992 
wirtschaftlicher Vorteil (75,00 € x 14,992) =      1.124,40 € 
gerundet =         1.124,00 € 
 
 
 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Gebäude: Einfamilienhaus  

Das 1945 (gewogenes Baujahr von Altbau und Anbau) errichtete Gebäude wurde modernisiert.  
Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein Punkt-
raster (Punktrastermethode nach „Sprengnetter/Kierig“) eingeordnet. 
Hieraus ergeben sich 2,8 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 
 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 

Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte 
Maßnahmen 

Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der Wärmedämmung im 
Dach bzw. Dämmung der obersten Geschossdecke 

4 0,0 0,0 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 0,5 0,0 
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser 
etc.) 

2 0,0 0,0 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 1,0 0,0 
Wärmedämmung der Außenwände 4 0,0 0,0 
Modernisierung von Bädern / WCs etc. 2 0,8 0,0 
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden und Trep-
pen 

2 0,5 0,0 

wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung 2 0,0 0,0 
Summe  2,8 0,0 

 
Ausgehend von den 2,8 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „kleine Modernisierungen 
im Rahmen der Instandhaltung“ zuzuordnen. 
 
In Abhängigkeit von: 
 der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
 dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2024 – 1945 = 79 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechneri-

sche) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 79 Jahre =) 1 Jahren 
 und aufgrund des Modernisierungsgrads „kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung“ ergibt sich für 

das Gebäude gemäß der Punktrastermethode „Sprengnetter/Kierig“ eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 18 
Jahren. 
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3.2 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Sachwertberechnung 

Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde von mir durchgeführt. 
Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 – Ausgabe 2005 bzw. 
WoFlV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher 
insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen bei der BGF z. B. 
 (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 

 Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 

bei der WF z. B. 
 Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den Erfah-
rungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt.  

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels dem Ver-
hältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 100) der vom Statis-
tischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex. Der Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird bei zurücklie-
genden Stichtagen aus Jahreswerten interpoliert und bei aktuellen Wertermittlungsstichtagen, für die noch kein amtli-
cher Index vorliegt, wird der zuletzt veröffentlichte Indexstand zugrunde gelegt. 

Zu-/Abschläge zu den Herstellungskosten 

Hier werden Zu- bzw. Abschläge zu den Herstellungskosten des Normgebäudes berücksichtigt. Diese sind aufgrund zu-
sätzlichem bzw. mangelndem Gebäudeausbau des zu bewertenden Gebäudes gegenüber dem Ausbauzustand des 
Normgebäudes erforderlich (bspw. Keller- oder Dachgeschossteilausbau). 

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Die in der Gebäudeflächen- bzw. Rauminhaltsberechnung nicht erfassten und damit in den durchschnittlichen Herstel-
lungskosten des Normgebäudes nicht berücksichtigten wesentlich wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden 
einzeln erfasst. Danach erfolgen bauteilweise getrennte aber pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in 
der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage dieser Zuschlagsschätzungen sind die 
Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten für besondere Bauteile. Bei älteren und/oder schadhaften 
und/oder nicht zeitgemäßen besonderen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezügli-
cher Abschläge. 

Besondere Einrichtungen 

Die besonderen (Betriebs)Einrichtungen werden einzeln erfasst und einzeln pauschal in ihren Herstellungskosten bzw. 
ihrem Zeitwert geschätzt, jedoch nur in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage 
sind die Erfahrungswerte der durchschnittlichen Herstellungskosten für besondere (Betriebs)Einrichtungen. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Baukostenregionalfaktor ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Es wurde der Baukostenregionalfaktor ange-
setzt, der von der datenableitenden Stelle bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegt wurde. 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfungen und 
Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pauschal in ih-
rem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die 
Außenanlagen können auch hilfsweise sachverständig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanla-
gen erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 
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Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestimmung der 
NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermittlungstechnisch dem 
Gebäudetyp zuzuordnen. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tatsächli-
chem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Ge-
bäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden 
oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie 
zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. Zur Bestimmung der Restnut-
zungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen 
Modernisierungsmaßnahmen, wird das beschriebene Modell angewendet. Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-
Ableitung in der Ertragswertermittlung. 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Restnutzungs-
dauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alterswertminde-
rungsmodell zugrunde zu legen. 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor k wird bestimmt auf der Grundlage  
 der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung  

 der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

 des veröffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren, in dem die 
Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft der Region, Bodenwertniveau und Ob-
jektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie  

 eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnitt-
lichen Sachwertfaktoren und/oder 

 des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahrens bereits 
berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder 
vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderlicher Auf-
wendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den Wertermittlungsan-
sätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage 
für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung 
besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert. 
 



Amtsgericht Montabaur - Az. 14 K 28/23  
 

Sachverständigenbüro Vogt Gutachten-Nr.: V2841/24 Seite 18 

 
4 Ertragswertermittlung 
 

Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten und Pach-
ten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Er-
trags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendun-
gen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaf-
tungskosten). 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag aus dem 
Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertrags-
wert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund und Boden als 
auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzun-
gen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) 
Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.  
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 
ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Der auf den 
Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. 
(Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ 
abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 
Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberechnung) des 
(Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnut-
zungsdauer ermittelt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der baulichen Anlagen“ 
zusammen. 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts 
nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berück-
sichtigen. 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes 
einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 
 

Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Er-
träge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahme-
möglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können 
auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicherten 
Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen 
vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung 
marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaf-
tungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskos-
ten.  
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringli-
che Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der 
zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von unein-
bringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 
ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die 
vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden kön-
nen. 
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Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der 
der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und 
Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die 
Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des 
Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und 
Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise 
und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung 
gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 
Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertrags-
wertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d. h. dem Ver-
kehrswert entspricht. 
Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn werden die 
allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf andere Weise berücksichtigt 
sind. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirt-
schaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die 
Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zu-
grunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt 
wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar er-
forderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits 
durchgeführt unterstellt werden.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleich-
barer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen 
baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende 
Erläuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung 
oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards 
oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Fol-
gen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten ge-
schätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage 
von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen 
Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
 nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

 grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-Sachverständi-
gen notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung 
von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differen-
zierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung ange-
setzt sind. 
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4.1 Ertragswertberechnung 
 
Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche tatsächliche Nettokaltmiete 
 Nutzung/Lage (m²) (€/m²) monatlich  

(€) 
jährlich  

(€) 

Einfamilienhaus  Wohnen 
EG/OG/DG  

 160,00 - 0,00 0,00 

Summe  
 

 0,00 0,00 
 
Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche  marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 
 Nutzung/Lage (m²) (€/m²)  monatlich  

(€) 
jährlich  

(€) 

Einfamilienhaus  Wohnen 
EG/OG/DG  

 160,00 Pauschal 900,00 10.800,00 

Summe  
 

 900,00 10.800,00 
 
Die tatsächliche Nettokaltmiete weicht von der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete jährlich um -10.800,00 € ab. Die 
Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 
1 ImmoWertV 21).  
 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)  10.800,00 € 
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(25,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 

 
 

 
2.700,00 € 

jährlicher Reinertrag = 8.100,00 € 
Reinertragsanteil des Bodens 
2,00 % von 28.100,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei)) 

 

 

 
562,00 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 7.538,00 € 
Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
bei LZ = 2,00 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 18 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
 

 
 
14,992 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 113.009,70 € 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  28.100,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 141.109,70 € 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + 0,00 € 
marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 141.109,70 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  13.876,00 € 

Ertragswert  = 127.233,70 € 
 rd. 127.000,00 € 

 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  Wertbeeinflussung insg. 
Unterhaltungserfordernisse, Baumängel und Bauschäden 
Feuchtigkeitsschäden mit Schimmelpilzbildungen und Ausblühungen im Bad EG; Feuch-
tigkeit im Flur EG; undichte und verzogene Fenster; defektes Versorgungsrohr im Hof; 
Beschädigungen am Mauerwerk, der Fassade und der Außentreppe; sonstige allgemeine 
Unterhaltungserfordernisse. 
Pauschaler Ansatz bezogen auf den Ausstattungsstandard, unter Berücksichtigung der 
angesetzten Restnutzungsdauer und des Alters der Bebauung. 
 

Wertbeeinflussung durch den Überbau 
Wirtschaftlicher Vorteil aufgrund des Überbaus gemäß nachfolgender Berechnung. 

-15.000,00 € 

 

 

 

 

 

 +1.124,00 € 

Summe -13.876,00 € 
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Wertbeeinflussung durch den Überbau 
Bodenwertverzinsung der überbauten Fläche  
(150 € Bodenrichtwert x rd. 25 m² x 2 % Liegenschaftszinssatz) =   75,00 € 
Vervielfältiger (18 Jahre Restnutzungsdauer, 2 % Liegenschaftszinssatz) =  14,992 
wirtschaftlicher Vorteil (75,00 € x 14,992) =      1.124,40 € 
gerundet =         1.124,00 € 
 
 
4.2 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- 
und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (WMR), in der die 
von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen An-
rechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits 
in den Mietansätzen berücksichtigt sind bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Be-
rechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFlV; II. BV; DIN 283; DIN 277) ab-
weichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. Diese 
entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirt-
schaftungskosten. 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewertungs-
grundstück vergleichbar genutzte Grundstücke  
 aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, 

 aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

 aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus dem Sprengnetter-
Marktdatenportal und/oder 

 aus anderen Mietpreisveröffentlichungen 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede des Be-
wertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berück-
sichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar 
genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche 
bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt. Dieser Wertermitt-
lung werden u. a. die veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf 
geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zu-
grunde liegt. 

Liegenschaftszinssatz 

 Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der Grundlage 
 der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

 der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

 des veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze als Referenz- und Ergän-
zungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie 
Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben sind, sowie 

 eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnitt-
lichen Liegenschaftszinssätze und/oder 

 des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

bestimmt. 
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Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zu-
grunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch 
der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächli-
chem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Ge-
bäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden 
oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie 
zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. Zur Bestimmung der Restnut-
zungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen 
Modernisierungsmaßnahmen, wird das beschriebene Modell angewendet. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfahrens be-
reits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren 
oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
 
 
 



Amtsgericht Montabaur - Az. 14 K 28/23  
 

Sachverständigenbüro Vogt Gutachten-Nr.: V2841/24 Seite 23 

 
5  Ermittlung der Verkehrswerte für Grundstücke lfd. Nr. 1, 3 
 
 
Verkehrswert lfd. Nr. 1, BV 1, Flur 34, Flurstück 2404/3 
 
Bezüglich der Lage, der Größe und der Nutzungen wie auf Seite 4 des Gutachtens beschrieben zu den Zustandsmerkma-
len des Bodenrichtwertgrundstücks wird ein angepasster Bodenwert von 50 €/m² als grundstücksnahes Gartenland an-
gesetzt. Dies entspricht 1/3 des Bodenrichtwertes.  
 
Wertbeeinflussung durch den Überbau 
Bodenwert der überbauten Fläche  
(50 € Bodenwert x rd. 25 m² überbaute Fläche) =    1.250,00 € 
Abzinsungsfaktor (18 Jahre Restnutzungsdauer des Überbau-Gebäudes, 
2 % Liegenschaftszinssatz) =           0,7002 
1 – Abzinsungsfaktor =            0,2998 
wirtschaftlicher Nachteil (1.250 € x 0,2998) =    374,75 € 
rd.         375,00 € 
 
Zur Bewertung des Grundstücks sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen zu be-
rücksichtigen.  

Bodenwert des Grundstücks 50 € x 157 m²  7.850,00 € 

Wertbeeinflussung durch den Überbau  - 375,00 € 

Sonstige Wertbeeinflussung (Wiese wertneutral)   0,00 € 

Verkehrswert des Grundstücks lfd. Nr. 1 = 7.475,00 € 

 rd. 7.500,00 € 

 
 
 
 
Verkehrswert lfd. Nr. 3, BV 3, Flur 34, Flurstück 2404/8 
 
 
Bezüglich der Lage, der Größe und der Nutzungen wie auf Seite 4 des Gutachtens beschrieben zu den Zustandsmerkma-
len des Bodenrichtwertgrundstücks wird ein angepasster Bodenwert von 50 €/m² als grundstücksnahe Freifläche ange-
setzt. Dies entspricht 1/3 des Bodenrichtwertes.  
 

Bodenwert des Grundstücks 50 € x 56 m²  2.800,00 € 

Sonstige Wertbeeinflussungen (Befestigungen wertneutral)  
 

 0,00 € 

Verkehrswert des Grundstücks lfd. Nr. 3 = 2.800,00 € 

 rd. 2.800,00 € 
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6 Verkehrswerte 
 
Mit dem Bewertungsgrundstück lfd. Nr. 2 vergleichbare Objekte werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die 
sich am Sachwert orientieren, da es sich um ein vorrangig eigen genutztes Wohnhaus handelt. Die Berechnung des 
Ertragswertes erfolgt lediglich zur Überprüfung und dient der Plausibilität. Die Sachverständige legt den Sachwert als 
alleinig bestimmend fest.  
 
 

Die Verkehrswerte der Grundstücke in 56203 Höhr-Grenzhausen, Gemarkung Höhr, Grundbuch von Höhr Blatt 
4275 des Amtsgerichts Montabaur wurden zum Wertermittlungsstichtag 17.04.2024 ermittelt mit rd. 

 
lfd. 
Nr. 

 

BV 
 
 

Flur Flur-
stück 

 

Wirtschaftsart Lage Größe 
m² 

Verkehrswerte 

1 
 

1 34 2404/3 Gebäude- und Freiflä-
che 

Schneebergstraße 15 157 7.500,00 € 

2 
 

2 34 2404/6 Gebäude- und Freiflä-
che 

Schneebergstraße 15 153 137.000,00 € 

3 
 

3 34 2404/8 Gebäude- und Freiflä-
che 

Schneebergstraße 15 56 2.800,00 € 

     Summe  147.300,00 € 

 

 

In Worten Grundstück lfd. Nr. 1: siebentausendfünfhundert Euro 
 

In Worten Grundstück lfd. Nr. 2: einhundertsiebenunddreißigtausend Euro 
 

In Worten Grundstück lfd. Nr. 3: zweitausendachthundert Euro 
 
 
 
 
 
 
   Koblenz, 10. Mai 2024 
 
 

 
__________________________ 
Die Sachverständige 
Sigrid Vogt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
A) Liegenschaftskarte, Bodenrichtwertkarte, Bebauungsplan, Straßenkarten, Luftbilder 
B) Außenfotos 
C) Innenfotos 
D) Bauunterlagen  


